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In einzigartiger Weise repräsentieren Schandbilder ei-
nen sensiblen gesellschaftlichen Bereich visualisier-
ter Ehrenschelte und sozialer Kontrollversuche. Sie 
entstanden seit dem Spätmittelalter in einem nicht 
rechtsverbindlich geregelten Raum als Bestandteil 
der sich schnell und weithin verbreiteten Praxis zur 
Einforderung von Schulden oder nicht eingelösten 
Zusagen: Persönlich adressierte aquarellierte Mus-
terzeichnungen als Beilagen zu Mahnschreiben oder 
bei Eskalation der Auseinandersetzung in unbekannt 
hoher Auflage angefertigte Einblattdrucke als bildli-
che Pendants zu den an stark frequentierten Orten 
öffentlich ausgehängten Scheltbriefen (Lettres de gi-
bet, Passavant 1860, 1, 82) sollten wortbrüchige Bür-
gen und Schuldner zur Vertragseinhaltung bewegen. 
Legitimiert wurden die schimpflichen Bilder während 
ihrer Entstehungszeit durch die gesellschaftsrele-
vante Zielsetzung, mangelnde (Zahlungs-)Moral und 
damit eine notwendige Ordnung wiederherzustellen. 
Erst neue rechtliche Rahmenbedingungen entzogen 
diesem Vorgehen die Grundlage. Unter Androhung 
von Strafen verboten wurden solche diffamierenden 
Darstellungen 1577, als die Blütezeit der Produktion 
bereits überschritten war und die unter Kaiser Ru-
dolf II. überarbeitete Reichspolizeiordnung (RPO) in 
Kraft trat. Bis dahin waren zwar an verschiedenen 
Orten Versuche unternommen worden, die Ausbrei-
tung der beleidigenden Bildwerke durch Vorschriften 
einzuschränken, die Produktion beendet hatte dies 
aber nicht. Immerhin legte der Kölner Amtsbrief der 
Schilder 1449 als Geldstrafe zur Ahndung von Ver-
stößen gegen das dortige Verbot zur Herstellung von 
schändlichen Arbeiten die Höhe von 10 Mark fest 
(Tacke 2018, 2, 700–706). Dies deutet die historische 

Dimension der Problematik an: Schandbilder waren 
Auftragsarbeiten und entstanden als professionelle 
Produkte von Malerwerkstätten. Das Verbot durch 
die RPO blieb bis zum Ende des Alten Reiches 1806 in 
Kraft (Weber 2002) und damit die Aushänge und die 
mit ihnen verbundene Gefahr in Erinnerung. 
Schandbilder enthielten wie Schmähbriefe Diffamie-
rungen, die auch öffentlich vorgelesen wurden, wie 
dies dem Scheltbrief von Heinrich Grote aus dem Jahr 
1554 explizit zu entnehmen ist, der appelliert: „Allen 
vnd einem Jedem. hohes vnd niderges standes, Die 
disse offene aufschrift Sehenn, horen, oder lesen ho-
ren“ (Weigel/Zestermann 1866, 1, 119–123k). Selbst 
wer die in den Schandbildern enthaltenen Wappen 
oder in jedem bekannten Fall zu findenden Namens-
inschriften nicht selbstständig zuordnen konnte, wur-
de zweifelsfrei über die Identität der Dargestellten 
informiert. Unterschiedliche Anbringungsorte wie 
Stadttore, Herbergen, Kirchen, Pranger oder Bordelle 
bezogen ebenso wie Platzierungen in Wohnortnähe 
der Betroffenen vielfältige Öffentlichkeiten ein, die 
ihrerseits als Multiplikatoren die Kampfzone auswei-
teten. 
Eine zusätzliche Dimension erhielten die Provokatio-
nen durch die Übertragung von Schandbildern in das 
Medium der Tüchleinmalerei, damit sie zur mobilen 
schimpflichen Präsentation an einer Lanze befestigt 
werden konnten. Mit solch einer drohte 1419–1421 
Graf Johann III. von Nassau-Dillenburg seinem säu-
migen Schuldner Herzog Johann von Bayern, Graf zu 
Holland. Alljährlich, so stellte der Kläger in Aussicht, 
werde er unter Mitnahme des Schandbildes an der 
Lanze vor allen Scharfrichtern, Henkern und Dirnen 
Klage gegen diesen führen (Lentz 2004, 177). Damit 
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unterschieden sich Schandbilder von den berühmte-
ren pitture infamanti, die als Rechtsmittel im Medium 
der Fassadenmalerei meist in politischen Kontexten 
entstanden sind (Lehmann 2024, 111–120). 
Um Aufmerksamkeit zu erregen und die Schwere der 
Schuld zu versinnbildlichen, zeigten Schandbilder 
durchweg entehrende Ikonographien: Fiktiv wurden 
darin die Stellvertreter der untreuen Vertragspartner 
Körperstrafen oder Hinrichtungen ausgesetzt. Das 
schmachvolle Motivspektrum umfasste (verkehrt) 
Gehenkte, auf das Rad Geflochtene, Gestäupte und 
Schandritte. Zur sinnbildlichen Demonstration des-
sen, wie ehrlos das Siegel des als Bösewicht Ge-
scholtenen einzuordnen sei, wurde schändliches 
Petschieren gezeigt: bevorzugt im Afterbereich von 
Esel, Hündin oder Sau. | Abb.  1 | Das letztgenannte 
Tier wurde meist in seiner ohnehin negativen Symbo-
lik verstärkt, indem es Kot fressend dargestellt wur-

de. Das Wappen als Rechtskörper meist bedrohter 
(Nieder-)Adeliger konnte ebenfalls zum Ziel bildlicher 
Angriffe werden, indem sie dessen Entehrung durch 
Verkehrung, verkehrte Hängung und sogar Zerschla-
gung (Lehmann 2024, 229–230, 247–248, Taf. 7k) zu 
erkennen gaben. 
Es gab Aggressionen gegen einzelne Personen, aber 
auch Gruppenschandbilder: 1518/19 demütigte Franz 
von Sickingen in einem Blatt 29 bekannte Persönlich-
keiten (Breul 2015, 139), die noch unbenannten Figu-
ren im Bild wurden so zu potentiellen Platzhaltern 
für weitere Gegner. Dieser in verschiedener Hinsicht 
außergewöhnliche Fall widerlegt die etablierte An-
nahme, Schandbilder seien nicht zur Austragung von 
politischen Machtkämpfen genutzt worden (Lentz 
2004, 150). Matthias Lentz hat als Historiker mit 
Blick auf die rechtlich-normativen Rahmenbedingun-
gen und die rechtlich-soziale Praxis im Kontext von 

| Abb. 1 | Schändliches Petschieren mittels einer Sau, aus: Otto Hupp, Scheltbriefe und Schandbilder. Ein Rechtsbehelf 
aus dem 15. und 16. Jahrhundert, München 1930, S. 51k

https://books.ub.uni-heidelberg.de/arthistoricum/catalog/book/1441
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hupp1930/0061/image,info,thumbs
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hupp1930/0061/image,info,thumbs
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Scheltbrief gab sie an, vom Grafen bestohlen worden 
zu sein. Die Bedeutung des Blattes zeigt sich nicht 
nur darin, dass Hupp ihm seine erste umfangreiche 
Abhandlung zum Thema Schandbild widmete (Hupp 
1927). Auch beim Vergleich mit dem älteren Bei-
spiel, das im Auftrag von Johann von Löwenstein 
gegen Landgraf Ludwig I. von Hessen gerichtet war 
| Abb.  3 |, fallen gestalterische Besonderheiten auf. 
Der 1438 Dargestellte hängt kopfüber am Galgen und 
trägt dabei ebenso problemlos seinen Federhut, wie 
sich auch seine weitere Kleidung der Schwerkraft wi-
dersetzt. Die auf den Schuhsohlen des Angeklagten 
sitzenden Raben jedoch bestätigen die vom Galgen 

Ehrenschelte und Offenbaren argumentiert und die 
Kontexte aufgearbeitet, in denen Schandbilder ent-
standen. Seine quellenfundierte Überblicksdarstel-
lung erweiterte den Katalog bekannter Schmähbriefe 
und ihrer Schandbilder auf etwa 200 Einträge. Erfasst 
sind darin Beispiele aus Mittel- und Norddeutschland, 
aus den Niederlanden, Polen, Böhmen und Mähren. 
Weitreichend ergänzt, aber auch in seiner Relevanz 
aus der Wahrnehmung verdrängt wurde hierdurch die 
Grundlagenforschung des Heraldikers und Kunstge-
werblers Otto Hupp (Hupp 1930k). 
1461 entstand im Auftrag von Benigna von Tanndorf, 
geb. von Nußberg, ein solcher Einblattdruck auf Nic-
las Graf von Abensberg. | Abb.  2 | Im zugehörigen 

| Abb. 2 | Schmähbrief mit Schandbild der Benigna von 
Tanndorf auf Niclas Graf von Abensberg. Staats- und 

Stadtbibliothek Augsburg 12 PA 2 (Cim 82). 
 Regensburg (?) 1461k

| Abb. 3 | Schmähbrief mit Schandbild des Ritters Johann 
von Löwenstein gegen Landgraf Ludwig I. von Hessen, 

1438. Frankfurt a. M., Institut für Stadtgeschichte, 
H.06.02, 3605, Nr. 4, aus: monasterium.netk

https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hupp1930
http://digital.bib-bvb.de/view/bvb_mets/viewer.0.6.5.jsp?folder_id=0&dvs=1736949110787~861&pid=20224046&locale=de&usePid1=true&usePid2=true
http://digital.bib-bvb.de/view/bvb_mets/viewer.0.6.5.jsp?folder_id=0&dvs=1736949110787~861&pid=20224046&locale=de&usePid1=true&usePid2=true
http://digital.bib-bvb.de/view/bvb_mets/viewer.0.6.5.jsp?folder_id=0&dvs=1736949110787~861&pid=20224046&locale=de&usePid1=true&usePid2=true
http://digital.bib-bvb.de/view/bvb_mets/viewer.0.6.5.jsp?folder_id=0&dvs=1736949110787~861&pid=20224046&locale=de&usePid1=true&usePid2=true
https://images.monasterium.net/illum/IllUrk/1438-09-02_Schandbild-Loewenstein-Hessen.jpg
https://images.monasterium.net/illum/IllUrk/1438-09-02_Schandbild-Loewenstein-Hessen.jpg
https://images.monasterium.net/illum/IllUrk/1438-09-02_Schandbild-Loewenstein-Hessen.jpg
https://images.monasterium.net/illum/IllUrk/1438-09-02_Schandbild-Loewenstein-Hessen.jpg
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Objekt in der Datenbank des kollaborativen Online-
archivs Monasterium.net (Mom-CA)k noch mit dem 
Hinweis „Ausstellungsort unbekannt“ (monasterium.
net, 1461-99-99, Stand: 13.12.2024, 12.39h) geführt. 
Die Aktualisierung des entsprechenden Datensatzes 
wird nunmehr auf Basis der neuen Erkenntnisse vor-
bereitet.
Der hochformatige Holzschnitt, der zu einem gegen 
Niclas von Abensberg gerichteten Schmähbrief ge-
hört und als Anhang an dessen Querformat durch 
eine zentrierte Klebung montiert wurde, zeigt einen 
eng in das Blattformat eingepassten Galgen. An 
dessen Querbalken hängt rechts, gebunden an den 
Fußgelenken, eine Person mit langen, voluminös 
fallenden Haaren, bekleidet mit Wams, enganliegen-
den Hosen und Schnabelschuhen. Die Hängung an 
den Füßen galt als besonders schändliche Art der 
Hinrichtung. Dies unterstreicht das Pendant: Links 
neben dem Mann wurde auch sein rechtlicher Körper 
gestürzt gehenkt, indem das am Strebebalken befes-
tigte Wappen als Zeichen seiner Entehrung ebenfalls 
verkehrt herum hängt. Ein vergleichender Blick in das 
Scheibler’sche Wappenbuch zeigt die repräsentative 
Ansicht. | Abb. 4 | (um 1450–17. Jh. München, Bayeri-
sche Staatsbibliothek, Cod.icon 312ck)

vorgegebene weltliche Ordnung und verschärfen die 
Diffamierung.
Das spätestens 1927 noch im Original von Hupp kon-
sultierte Schandbild auf Niclas Graf von Abensberg 
wurde in den letzten Jahren von Urkunden-Forschern 
als verschollen indiziert (Roland/Zajic 2013, 412). 
Ursächlich hierfür war die Provenienz, die das Stan-
dardwerk von Lentz zu dem anteilig kolorierten Druck 
nennt (Lentz 2004, 198–200, Nr. 51). Der zugehörige 
Katalogeintrag gibt an, dass der Holzschnitt aus dem 
Besitz von Fidelis Butsch († 1879 in Augsburg) erst 
in den von Franz von Hauslab (1798–1883) und dann 
in den der Bibliothek des Fürsten von Liechtenstein 
in Wien übergegangen sei. Weiter heißt es, dass das 
Blatt danach möglicherweise in den USA verloren 
gegangen sei (Lentz 2004, 199). Demnach wäre das 
Blatt seit fast 100 Jahren unauffindbar. 
Die Angaben von Lentz zum gegen Niclas Graf von 
Abensberg gerichteten Schandbild sind jedoch in 
Teilen nicht korrekt, wie eine Revision durch die Ver-
fasserin ergeben hat. Auf welche Weise die fehler-
haften Angaben zustande kamen, muss hier offen-
bleiben. Tatsächlich hatte der in Augsburg ansässige 
und wegen seiner Spezialisierung auf alte Drucke 
international geschätzte Antiquar Fidelis Butsch das 
Schandbild und den zugehörigen Schmähbrief der 
Staats- und Stadtbibliothek Augsburg übereignet, wo 
diese Objekte bis heute aufbewahrt werden (SuStB 
Augsburg 12 PA 2, Cim 82k). Diesen Besitzerwechsel 
hatte Hupp 1927 korrekt in seiner Studie zum Blatt 
mitgeteilt (Hupp 1927, 30). Als Teil des Sammlungs-
bestandes wurde das Schandbild zuletzt 2017 im 
Rahmen einer viel beachteten Cimelien-Ausstellung 
gezeigt. Im zugehörigen Katalog ist es mit einer 
Farbabbildung und einem Begleittext von Achim 
Riether gewürdigt (Riether 2017, 158f.). Die Publika-
tion von Lentz wird in der Bibliographie als Referenz 
genannt, der darin enthaltene Irrtum findet jedoch 
im Katalogtext keine Erwähnung. Was eine ‚Wieder-
entdeckung‘ hätte werden können, blieb so trotz 
der öffentlichen Präsentation des Objekts weiterhin  
Teilen der Forschungsgemeinschaft unbekannt (vgl. 
Roland 2019, 297, Anm. 150). Entsprechend wird das 

| Abb. 4 | Wappen des Niclas Graf von Abensberg, aus: 
Scheibler‘sches Wappenbuch. München, Bayerische 

Staatsbibliothek, Cod.icon. 312 c, S. 17k

https://www.monasterium.net/
https://www.digitale-sammlungen.de/view/bsb00007174?page=22,23
https://www.digitale-sammlungen.de/view/bsb00007174?page=22,23
https://sustb-augsburg.de/discovery/fulldisplay?docid=alma991007416678608306&context=L&vid=49BVB_RSB:SBA_VU1&lang=de&search_scope=SBA_PERIODIKA_PLUS_SCOPE&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,SuStB%20Augsburg%2012%20PA%202,%20Cim%2082&offset=0
https://www.digitale-sammlungen.de/de/view/bsb00007174?page=22,23
https://www.digitale-sammlungen.de/de/view/bsb00007174?page=22,23
https://www.digitale-sammlungen.de/de/view/bsb00007174?page=22,23
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serielle Fertigung ermöglichenden Druckverfahrens 
mit manuellen Individualisierungen weiterführen-
de praktische Fragen nach der Herstellung und der 
Stückzahl des Schandbildes auf. Riether ging davon 
aus, dass die Reproduktion und Verbreitung „rasch 
dutzendfach“ möglich war. Martin Roland nahm an, 
die Klägerin habe die Drucke damals „an jeder Haus-
ecke“ anschlagen lassen. Gesichert sind solche Ver-
mutungen indes nicht, denn in keinem einzigen Fall 
ist bisher eine Stückzahl der angefertigten Schand-
bilder genannt – die mögliche Bandbreite zwischen 
Unikat und unbekannt großer Menge gilt es erst noch 
zu erschließen. Möge die Wiederbekanntmachung 
des Blattes und seines von Fidelis Butsch gewählten 
Aufbewahrungsortes den teilkolorierten Holzschnitt 
der kunsthistorischen Forschung wieder zugänglich 
machen.
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